
102 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 
des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 21. Juni 
1968, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über das Ausmaß der Lehrverpflichtung der Bundeslehrer abge­
ändert und ergänzt wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
soll das Bundesgesetz über das Ausmaß der Lehrverpflichtung 
der Bundeslehrer, BGBl.Nr. 244/65, durch entsprechende Ände­
rungen bzw. Ergänzungen auch für Lehrer an den Pädagogischen 
Akademien anwendbar gemacht werden. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in 
seiner Sitzung vom 9. Juli 1968 in Verhandlung genommen. 

Der Antrag des Berichterstatters Einspruch zu erheben, 
fand keine Mehrheit. Es ergab sich Stimmengleichheit, sodaß 
der Antrag als abgelehnt gilt. 

Im Sinne des § 24 Abs. I der Geschäftsordnung wird daher 
über das Ergebnis der Verhandlung im Finanzausschuß dieser 
Bericht erstattet. 

Hab r i n ger 
Berichterstatter 

Wien, am 9. Juli 1968 

P 0 r g e s 
Obmann 

102/BR der Beilagen - Ausschussbericht BR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




